
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, 
Kolleginnen und Kollegen, 
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zum Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 2344/A der Abgeordneten 
Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Gesundheitstelematikgesetz 2012 geändert wird (1416 d.B) (TOP 21) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs genannte Gesetzesantrag in der Fassung des Ausschussberichts wird wie folgt 
geändert: 

a) In der Z 11 wird das Datum „30. Juni" durch das Datum „31. Dezember" ersetzt. 

Begründung 
Zu lit. a: 

Gemäß§ 20b Abs. 3 ist für die Dauer der Maßnahme monatlich eine Verordnung in ELGA zu speichern. 
Die Dauer der Maßnahme richtet sich nach den jeweiligen Sozialversicherungsgesetzen, die die 
Bezugsberechtigung regeln. Da es möglich sein soll, mit Verordnung die Dauer der Maßnahme bis Ende 
des Jahres 2022 zu verlängern, soll auch die mit den Sozialversicherungsrechten korrespondierende 
Bestimmungen in diesem Bundesgesetz verlängert werden. Da sich die Dauer der Maßnahme nach den 
Sozialversicherungsgesetzen richtet und ein Zugriff auf ELGA zum Zweck der Speicherung der 
entsprechenden Verordnungen nach Beendigung der Maßnahme unzulässig ist (und zwar selbst dann, wenn 
die Bestimmung noch in Kraft ist) , ist eine Verordnungsermächtigung zur Verschiebung des 
Außerkrafttretens nicht erforderlich, sondern es kann gleich das entsprechende Datum vorgesehen werden. 

Dies entspricht auch der erforderlichen Transparenz des Eingriffs in das Grundrecht auf Datenschutz, 
wonach die Intensität des Eingriffs bereits aus dem Gesetz vorhersehbar sein muss (vgl. das Rundschreiben 
des Bundeskanzleramts zur legistischen Gestaltung von Eingriffen in das Grundrecht auf Datenschutz vom 
14. Mai 2008 , GZ BKA-810.016/0001-V/3/2007). 
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